


























Wohnraumsicherung 
 

Richtlinie des Kreises Recklinghausen zur Durchführ ung des § 22 Abs. 5 SGB 
II (Abs. 5 wurde zum 01.04.2006 ins SGB II eingefüg t) – Wohnungsnotfälle 

 
Ziel : Nachhaltige Wohnungssicherung bei sparsamem Einsatz entsprechender 
Leistungen  
 
Falldefinition: 
Ein Wohnungsnotfall ist gegeben, wenn ein substanzieller Sachverhalt bekannt 
wird, durch den das Weiterwohnen in einer Wohnung gefährdet ist und 
ausreichendes Selbsthilfepotential des Mieters zur Abwendung des 
Wohnungsverlustes oder einer anderen Lösung zur Vermeidung von 
Wohnungslosigkeit nicht erkennbar ist, z. B. bei:  
 

·  Mahnung  wegen Mietrückständen (die eine Kündigung ermöglichen) als 
Vorstufe zur Rechtshängigkeit eines Kündigungsbegehrens des Vermieters 
wegen Mietschulden.  

·  Fristlose und/oder fristgerechte Kündigung des Mietverhältnisses wegen 
Mietrückständen i. S. des § 543 BGB oder § 573 BGB 

·  Rechtshängige Räumungsklagen wegen Mietrückständen  
·  Bevorstehende Zwangsräumungen von Wohnungen 
·  Drohende Sperrung der Energiezufuhr (abhängig von örtlichen 

Vereinbarungen) 
 
Mitteilungsverfahren der Amtsgerichte: 
Die Mitteilung des Amtsgerichtes gem. § 22 Abs. 6 SGB II ist ein unverzichtbar 
notwendiger Vorgang zum rechtzeitigen Eingreifen im Rahmen der nach § 569 Abs. 
3 Nr. 2 S.2 2.HS BGB zur wahrenden Fristen. Es ist daher sicherzustellen, dass die 
Stellen, die mit der Verhinderung des Wohnungsverlustes befasst sind, 
unverzüglich  in Kenntnis der Mitteilung des Amtgerichtes kommen. Die 
Amtsgerichte im Kreis Recklinghausen erhalten dazu eine Liste der v. g. Stellen. 
 
Vorgehen: 
Bereits bei Antragstellung auf Regelleistungen und bei Folgeanträgen bei der 
zuständigen Bezirksstelle der Vestischen Arbeit ist festzustellen, ob Miet- oder 
Energieschulden bestehen. In diesem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass künftige 
Zahlungen unmittelbar an Vermieter oder Versorgungsunternehmen erfolgen. 
 
In den Fällen, in denen der Antragsteller direkt den Kontakt zu den 
Wohnungsnotfachstellen der Städte sucht, ist das Fallmanagement zu informieren, 
wenn davon auszugehen ist, dass Leistungen nach § 22 Abs. 5 SGB II begehrt 
werden. 
 
 
 
 
 



Nach bekannt werden eines Wohnungsnotfalles erfolgt die Kontaktaufnahme  durch 
die Wohnungssicherungsstelle zu den betroffenen Mietern durch schriftliche 
Einladung oder je nach Art und Umfang des Einzelfalles durch  Hausbesuch mit 
einem Termin zu einem Erstgespräch sowie die weitere Fallbearbeitung. 
 
Im Erstgespräch  ist nach datenschutzrechtlicher Befreiung durch den Mieter der 
sozial- und zivilrechtlich relevante Sachverhalt zu ermitteln. Dazu ist die 
Einsichtnahme in bisherige Unterlagen vorzunehmen, ggfls. ergänzend beim 
Vermieter oder seinem Bevollmächtigten oder der zuständigen Stelle des 
Amtsgerichts notwendige Informationen einzuholen und die Ursachen der 
Mietrückstände bei Würdigung der wirtschaftlichen und psychosozialen Verhältnisse 
des Mieters festzustellen. 
 
Es ist eine Hilfevereinbarung  mit dem Mieter sowie mit dem Vermieter eine erste 
wohnungssichernde Absprache hinsichtlich der Möglichkeiten, die laufende 
Mietzahlung sicherzustellen, zu treffen, damit ggfls. weitere Rechtsfolgen oder 
prozessuale Schritte zunächst in den Hintergrund treten können. 
 
Wird erkennbar, dass besondere psychosoziale Problemlagen wie z. B. 
Alkoholismus, Drogensucht, physische oder psychische Erkrankungen, 
Minderbegabung oder finanzielle Probleme in Folge von z. B. Scheidung/Trennung, 
Haftentlassung, Überschuldung, Kontopfändung, Energiesperrung, etc. bei der 
Entstehung der Mietrückstände beteiligt sind bzw. die künftige Sicherstellung der 
Mietzahlung dadurch gefährdet ist, sind weitere erforderliche Hintergründe, ggfls. 
unter Mitwirkung entsprechender Fachdienste, zu erheben. In diesen Fällen ist ein 
entsprechender Hilfeplan  vom Fallmanagement aufzustellen 
 
Nach Abwendung des akuten Wohnungsnotfalles sind nachgehende Beratung und 
kontrollierende Unterstützung, ggf. Weiterentwicklu ng des Hilfeplanes 
erforderlich, um die erreichten Ergebnisse zu stabilisieren und um die Wirksamkeit 
einer  erbrachten Leistung zu sichern. Nur eine ursachenbezogene Hilfe erreicht 
erfahrungsgemäß eine nachhaltige Wohnungssicherung und beugt Wiederholungs-
fällen vor.  
 
Zu der Nachbereitung zählt auch die Überwachung der Darlehensrückzahlung  
insbesondere auch nach Ausscheiden des Hilfesuchenden aus der laufenden Hilfe 
durch die Vestische Arbeit Recklinghausen. 
 
 
 
 
Die Mitwirkung der vom Wohnungsverlust bedrohten Haushalte ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für den Hilfeerfolg. Dies bezieht auch die erforderliche 
Mitwirkung bei Regelleistungen nach dem SGB II ein. Wird durch Einschränkung 
oder Ausschluss der Leistung die Sicherstellung der Mietzahlung gefährdet, ist 
abzuwägen, ob der Wohnungsverlust schwerer wiegt, als eine Sanktionierung beim 
existentiellen Leistungsbedarf. Das Ergebnis der Abwägung ist aktenkundig zu 
machen. 
 
 
 



Voraussetzungen zur Übernahme von Mietrückständen 
 

a) Zivilrechtliche Voraussetzungen:  Es ist unabdingbar, dass die Rechtsnatur 
der Kündigung  erkannt und angemessen eingeschätzt wird.                       
Eine grobe zivilrechtliche Bewertung des Einzelfalles muss erkennen lassen, 
ob die Kündigung oder Räumungsklage überhaupt Aussicht auf Erfolg hat 
und drohender Wohnungsverlust und damit ein Wohnungsnotfall überhaupt 
vorliegt. Bei unklaren Rechtslagen ist unter Hinweis auf Prozesskosten- und 
Beratungsbeihilfe die Vertretung durch einen Rechtsanwalt zu empfehlen und 
je nach Lage des Einzelfalles auch zu begleiten und zu unterstützen.    
 
Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Kombination von fristlosen und  
fristgerechten (sogen. ordentlichen-) Kündigungen des Mietverhältnisses 
wegen Zahlungsverzug. Hier besteht bei einer Mietrückstandsübernahme 
ohne Vereinbarung mit dem Vermieter die Gefahr, dass das Ziel der 
Vermeidung von Obdachlosigkeit wegen zugleich ausgesprochener und ggf. 
wirksamer ordentlicher Kündigung verfehlt wird. 
  

b) Sozialrechtliche Voraussetzungen  gem. § 22 Abs. 5 SGB II: 
Hier gibt der Gesetzestext die Zugangsvoraussetzungen zur Bewilligung einer 
materiellen Leistung vor. Hervorzuheben ist, das die Hilfe „gerechtfertigt“ und 
„notwendig“ sein muss und ohne Hilfe Wohnungslosigkeit einzutreten drohen 
muss. Wegen der unbestimmten Rechtsbegriffe „gerechtfertigt“ und 
„notwendig“ ist bei jedem Einzelfall eine erhebliche Ermessensausübung 
erforderlich, die rechtlich überprüfbar sein muss. 
Beispiele nicht gerechtfertigter Hilfen sind: 

·  Unangemessen hohe Unterkunftskosten 
·  Unverhältnismäßig hohe Mietrückstände 
·  Umzug ist zumutbar und angemessene konkrete Wohnung steht 

zur Verfügung 
·  Erkennbar vorsätzlicher Leistungsmissbrauch 
·  Wenn ein fehlendes Interesse am Wohnungserhalt aus sonstigen 

Gründen vorliegen (z.B.: Geplanter Abriss des Wohnhauses).  
 
 
c) Persönliche Voraussetzungen 

Es darf kein vorrangiges finanzielles Selbsthilfepotential zur Beseitigung der 
Notlage vorliegen. Die Sicherung der zukünftigen Mietzahlung darf nicht 
durch in der Person liegende Merkmale massiv gefährdet sein, ohne dass 
andere Sicherungen möglich sind (z. B. direkte Zahlungen an den Vermieter 
aus  Leistungsansprüchen). Es darf kein fehlendes Interesse am 
Wohnungserhalt aus sonstigen subjektiven Gründen vorliegen (z. B. bereits 
beabsichtigter Umzug in absehbarer Zeit).  

 
 
 
Fallbezogene Lösungsmöglichkeiten: 
Die Ursachen des Wohnungsnotfalls führen im Rahmen der Hilfeprozesse zu 
verschiedenen möglichen Falllösungen: 
 
 



 
a) Sicherung der vorhandenen Wohnung oder Umzug in eine andere Wohnung 

ohne Übernahme von Mietrückständen  
- durch Förderung des Selbsthilfepotentials des  Mieters mittels 

flankierender beratender und vermittelnder Hilfen wie z. B. Erstellung 
einer Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Vermieter und andere 
wohnungssichernde Vereinbarungen oder zustimmungsunterstützende 
Empfehlungen bei Leistungsanträgen zum Umzug und zur Kosten-
übernahme. 
 

-  
b) Übernahme der Mietrückstände  im frühen Stadium des Wohnungsnotfalls  

- in Form einer außergerichtlichen Vereinbarung mit dem Vermieter, wenn 
noch keine Räumungsklage erhoben wurde aber die rechtlichen 
Voraussetzungen dazu vorliegen und Klageerhebung beabsichtigt ist. 
Dieses Vorgehen vermeidet zusätzliche Verfahrenskosten und weitere 
Verschuldung des Mieters.  
 

-  
c) Übernahme der Mietrückstände  bei bereits anhängiger Räumungsklage   

- in Form einer außergerichtlichen Vereinbarung, wenn der Vermieter 
dadurch die Kündigung und Klage zurückzuziehen bereit ist, 

- in Form einer Verpflichtungserklärung zur Befriedigung der Forderungen 
des Vermieters gemäß § 569 Abs. 3 Nr. 2 S.2 2.HS BGB (innerhalb der 
sog. Schonfrist, acht Wochen nach Zustellung der Klage) mit der Folge, 
dass die Klage auf der Räumung der Wohnung, auch gegen den Willen 
des Klägers unwirksam und das Mietverhältnis fortgesetzt wird.  

- Bei bereits ergangenem Räumungsurteil innerhalb der Schonfrist und 
nachträglicher Verpflichtungserklärung gem. § 569 Abs. 3 Nr. 2 S.2 2.HS 
BGB ist sicherzustellen, dass Vollstreckungsschutz beantragt wird. 

 
 

 
In besonderen  Ausnahme fällen: 

d) Übernahme der Mietrückstände in Form  außergerichtl icher Einigung 
[In diesen Fällen werden in der Regel neben den Mietschulden auch die 
Gerichts- und Verfahrenskosten durch die Vermieter geltend gemacht] 

- wenn bereits ein rechtskräftiges Räumungsurteil vorliegt  und keine 
anderen Gründe gegen eine Fortsetzung des Mietverhältnisses sprechen, 
der Vermieter sich verpflichtet, eine anberaumte Zwangsräumung 
einzustellen bzw. nicht zu betreiben und aus dem vorliegen Urteil 
zukünftig keine zukünftige Vollstreckung (Zwangsräumung) 
vorzunehmen, solange keine Umstände eintreten, die eine erneute 
fristlose Kündigung rechtfertigen würden, können die Mietschulden und 
ggfls. die Verfahrenskosten übernommen werden. Die Verpflichtung des 
Vermieters bedarf der Schriftform. 
 

 
 
 
 



Energiekostenrückstände: 
 
Heizenergie: 
Der Verlust der Heizenergie ist dem Verlust des Wohnraumes gleichzusetzen, die 
Voraussetzungen zur Übernahme sind daher entsprechend zu prüfen. 
 
Haushaltsenergierückstände:   
Nachzahlungen aus Jahresrechnungen sind grundsätzlich über § 23 Abs. 1 SGB II 
abzuwickeln. In diesen Fällen ist vorrangig auf die Selbsthilfemöglichkeiten und  
Selbsthilfeverpflichtungen der Leistungsberechtigten hinzuweisen. 
 
Erst wenn nach Fälligkeitstermin Schulden vorhanden sind und eine dem 
Wohnungsverlust vergleichbare Notlage (Stromsperrung) einzutreten droht, ist § 22  
Abs. 5 SGB II einschlägig. 
Bei Einzelpersonen ist die Sperrung der Stromzufuhr regelmäßig nicht mit dem  
Verlust des Wohnraumes gleichzusetzen. Die Besonderheiten des Einzelfalles sind 
zu prüfen (z.B. Gesundheitszustand, besondere soziale Situation etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Konzept zur Ermittlung “angemessener” Heizkosten be im Bezug von 
Leistungen 
nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG 
 
1. Allgemeine Grundsätze 
 
Die leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB II, SGB XII und des AsylbLG (§ 22 
Abs. 1 S. 1 SGB II; § 29 Abs. 3 Satz 1 SGB XII, § 2 AsylbLG) bestimmen, dass 
Leistungen für Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht werden, 
soweit diese Aufwendungen angemessen sind. Es ist nach den individuellen 
Umständen des Einzellfalls zu entscheiden. Es können weder Höchstbeträge oder 
Richtwerte noch Kappungsgrenzen ohne Prüfung des konkreten Heizbedarfs im 
Einzelfall mit diesen Vorschriften vereinbart werden. 
Davon unabhängig besteht im Gegensatz zum SGB II im SGB XII die Möglichkeit der 
Pauschalierung (§ 29 Abs. 3 Satz 2 SGB XII). Soweit davon Gebrauch gemacht wird, 
sind die nachfolgenden Ausführungen nicht anzuwenden. Für den Rechtskreis des 
AyslbLG gelten die Ausführungen des SGB XII. Die Angemessenheit von Heizkosten 
ist grundsätzlich getrennt von der Prüfung der Angemessenheit der 
Unterkunftskosten zu beurteilen. Die Bildung einer Gesamtangemessenheitsgrenze 
für Unterkunfts- und Heizkosten im Sinne einererweiterten Produkttheorie ist 
ausgeschlossen. Bei der Prüfung der Angemessenheit von Heizkosten ist ein 
konkret-individueller Maßstab anzulegen. Nach der sozialgerichtlichen 
Rechtsprechung haben die nachstehend aufgeführtenobjektiven Faktoren 
entscheidenden Einfluss auf den bestehenden Bedarf an Heizenergie: 
 
• meteorologische Bedingungen, 
• die geographische Lage des Gebäudes, 
• das Alter und der bauliche Zustand des Gebäudes, 
• durchgeführte Energiesparmaßnahmen, 
• die Lage einer Wohnung innerhalb eines Gebäudes, 
• die Aufteilung der Räume innerhalb einer Wohnung und der Umfang der beheizten 
   Wohnfläche 
• der Wirkungsgrad der Heizungsanlage und 
• der Heizwert des eingesetzten Energieträgers. 
 
Daneben beeinflussen der individuell geprägte Wärmebedarf und das dadurch 
geprägte Heizverhalten den Energiebedarf sowie die entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten unterschiedlich ausgeprägten Möglichkeiten des 
Leistungsberechtigten zur Beeinflussung der Höhe der entstehenden Kosten (Einzel- 
oder Zentralheizung, Höhe des nach Verbrauch abgerechneten Kostenanteils). 
 
 
2. Zielsetzung 
 
Dieses Konzept ist darauf ausgerichtet, die oben genannten Vorschriften im Rahmen 
einer Massenverwaltung möglichst unaufwändig und doch sachgerecht in die Praxis 
umzusetzen. 
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Daher soll zunächst eine so genannte Nichtprüfungsgrenze gesetzt werden, bis zu 
der grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die tatsächlich entstandenen bzw. 
entstehenden Heizkosten angemessen und keiner genaueren Betrachtung zu 
unterziehen sind. Sie stellt also weder eine Angemessenheitsgrenze noch eine 
generelle Kappungsgrenze der tatsächlichen Heizkosten dar, sondern definiert einen 
Grenzwert, der unangemessenes Heizen indiziert. Bei Überschreitung dieser 
Nichtprüfungsgrenze ist eine Prüfung der tatsächlichen Heizkosten auf ihre 
Angemessenheit nach den individuellen Umständen des Einzelfalles vorzunehmen. 
Dies gilt sowohl bezüglich zu entrichtender Abschlagszahlungen, 
Verbrauchsabrechnungen als auch anfallender Kosten zur Brennstoffbevorratung. 
Auf der Basis der Bemessung der Nichtprüfungsgrenze soll ein schlüssiger Weg zur 
individuellen Einzelfallprüfung solcher Überschreitungsfälle aufgezeigt werden. 
 
 
3. Bemessung der Nichtprüfungsgrenze 
 
Nach der Rechtsprechung des BSG1 können sich Anhaltspunkte dafür, dass 
Heizkosten unangemessen hoch sind, insbesondere daraus ergeben, dass die im 
Einzelfall tatsächlich anfallenden Kosten die durchschnittlich aufgewandten Kosten 
aller Verbraucher für die Beheizung einer Wohnung der Größe, die den abstrakten 
Angemessenheitskriterien (in NRW entsprechend Ziff. 1.4.1 der Anlage1 der 
Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), siehe Ziff. II.3.1.2der Arbeitshilfe 
KdU und Heizung des MAGS NRW) entspricht, signifikant überschreiten. Derartige 
Heizkosten aller Verbraucher lassen sich aus den jährlich in den 
Heizspiegeln(bundesweit oder kommunal) veröffentlichten Verbrauchswerten als 
maßgeblicher Kostenfaktor ableiten. Dabei ist einem kommunalen Heizspiegel der 
Vorzug gegenüber dem bundesweiten Heizspiegel zu geben. Existiert kein 
kommunaler Heizspiegel, so kann jedoch der bundesweite Heizspiegel 
herangezogen werden. Diese Heizspiegel weisen Verbrauchswerte für öl-, erdgas- 
und fernwärmebeheizte Wohnungen gestaffelt nach der von der jeweiligen 
Heizungsanlage insgesamt beheizten Wohnfläche im gesamten Objekt aus und 
ordnet sieden Kategorien „optimal“, „durchschnittlich“, „erhöht“ und „extrem hoch“ zu. 
 
 
Die Nichtprüfungsgrenze wird gebildet aus dem Produ kt der angemessenen 
Wohnungsgröße und dem Verbrauchswert für extrem hoh en Energieverbrauch 
aus dem Heizspiegel. 
1 BSG v. 02. 07. 09, B 14 AS 36/08 R 
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Diese gewählte Grenze berücksichtigt bereits, dass erhöhte Heizkosten, die dadurch 
entstehen, dass - sich bestimmte Faktoren im Einzelfall dem Einfluss des 
Leistungsberechtigten gänzlich oder zu einem erheblichen Anteil entziehen (z. B. 
Einstellung der Heizungsanlage, Höhe der Vorlauftemperatur, Umlage von Kosten 
nicht nach Verbrauch, sondern nach Wohnfläche) und - Leistungsberechtigte 
typischerweise ältere Wohnungen im unteren Marktsegment mit 
unterdurchschnittlichem Energiestandard bewohnen, noch als angemessen 
anzusehen sind. Ein Abstellen auf den Bereich des „erhöhten“ Energieverbrauchs 
nach Heizspiegel kommt daher nicht in Betracht. 
Ein sich nach dieser Nichtprüfungsgrenze ergebender Jahresverbrauchswert 
berücksichtigt bereits unwirtschaftliches und tendenziell unökologisches 
Heizverhalten. Wird dieser Wert im Einzelfall überschritten, dann ist die Annahme 
gerechtfertigt, dass dieser Verbrauch nicht mehr als angemessen im Sinne der o. g. 
Vorschriften anzusehen ist. Erhöhte Heizkosten entstehen dann aus einem 
Verbrauch, der dem allgemeinen Heizverhalten in der Bevölkerung nicht mehr 
entspricht. In diesem Falle sind die Energieverbrauchswerte bzw. daraus 
resultierende Heizkosten einer Einzelfallprüfung zu unterziehen. 
 
Nach dem Bundesheizspiegel 2009 ergeben sich derzei t folgende, für die 
Bildung des Produkts heranzuziehende Verbrauchswert e: 

 Verbrauch in kWh je qm beheizter Wohnfläche pro Jahr 
Gebäudefläche in qm Heizöl Erdgas Fernwärme Nachtspeicher sonstiges 

250 236 220 188 202 236  
500 223 210 183 183 223  

1000 210 200 177 164 210  
100000 202 194 174 164 202  

 
Stand 01.10.2010 (Bundesheizspiegel 2010) 
 

 Verbrauch in kWh je qm beheizter Wohnfläche pro Jahr 
Gebäudefläche in qm Heizöl Erdgas Fernwärme Nachtspeicher sonstiges 

250 238 215 208 202 238  
500 227 209 201 183 227  

1000 219 201 195 164 219  
100000 213 197 191 164 213  

 
Da dem bundesweiten Heizspiegel keine Werte für die Energieträger 
Strom(Nachtspeicher) und andere (z. B. Kohle, Flüssiggas, Holzpellets, 
Holzhackschnitzel)zu entnehmen sind, wurden hierzu eigene Recherchen angestellt. 
Einer Studie zu den Energieeffizienzpotenzialen durch Einsatz von elektrischem 
Strom im Raumwärmebereich vom 28. 02. 2007, erstellt im Auftrag von 
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co2online GmbH (Herausgeber des Heizspiegels), ergibt sich die in die o. g. Tabelle 
eingestellten Verbrauchswerte Nachtspeicher. Die sonstigen Energieträgerwerden 
derzeit noch oder inzwischen wieder (Kohle) so selten zur Raumwärmeerzeugung 
eingesetzt, dass spezielle Werte hierfür nicht zu ermitteln sind. Da keine Gründe 
dafür ersichtlich sind, warum gerade bei diesen Energieträgern ein 
überdurchschnittlicher Wärmebedarf zur Beheizung des Gebäudes anfallen sollte, 
werden hier die Höchstwerte des Heizspiegels in die o. g. Tabelle übernommen. 
Voraussetzung für eine Einstufung in die o. g. Tabelle ist die Kenntnis - des für die 
Wärmeerzeugung eingesetzten Energieträgers und - die Größe der gesamten mit der 
Heizungsanlage beheizten Gebäudefläche. 
 
Sollte die gesamte beheizte Gebäudefläche nicht zu ermitteln sein, so ist mit dem 
jeweiligen Verbrauchswert aus der Größenklasse 1 – 250 qm zu rechnen. 
 
Soweit den Abrechnungen der Energieversorger oder –lieferanten keine 
Verbrauchswerte in kWh zu entnehmen sind, ist die Umrechnung der 
Verbrauchseinheiten erforderlich. Diese ist anhand der Werte aus § 9 Abs. 3 der 
Heizkostenverordnung vom 08. 10. 2009 vorzunehmen: 
 
Tabelle Heizwerte in kWh/Einheit 
 

Energieträger 
 

kWh  pro Einheit 
Leichtes Heizöl EL  10,0 kWh / Liter  
Schweres Heizöl   10,9  kWh / Liter  
Erdgas H  10,0 kWh / cm  
Ergas L   9,0 kWh / cm  
Flüssiggas  13,0 kWh / kg  
Koks   8,0 kWh / kg  
Braunkohle (Briketts)   5,5 kWh / kg  
Steinkohle (Anthrazit)   8,0 kWh / kg  
Brennholz (lufttrocken)   4,1 kWh / kg  
Holzpellets   5,0 kWh / kg  
Holzhackschnitzel  650 KWh/Schüttraummeter (SRm)  
 
 
Das gebildete Produkt aus dem nach der Tabelle ermittelten Verbrauchswert und der 
im Einzelfall angemessenen Wohnfläche (nicht der tatsächlich vorhandenen 
Wohnfläche) stellt die individuelle Nichtprüfungsgrenze dar; ihr ist der tatsächliche 
Verbrauchswert im Einzelfall gegenüberzustellen. 
 
Liegen die tatsächlichen Verbrauchswerte im Einzelf all unterhalb der 
Nichtprüfungsgrenze, so sind die tatsächlichen Heiz kosten ohne weitere 
Prüfung als angemessen anzuerkennen. 
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Liegen die tatsächlichen Verbrauchswerte über der N ichtprüfungsgrenze, so ist 
eine Einzelfallprüfung der Angemessenheit nach den nachfolgenden 
Regelungen erforderlich. 
 
 
4. Individuelle Einzelfallprüfung bei Überschreitun g der Nichtprüfungsgrenze 
 
Wird die Nichtprüfungsgrenze durch den Energieverbrauch im Einzelfall 
überschritten, dann ist zunächst die Annahme gerechtfertigt, dass dieser Verbrauch 
nicht mehr als angemessen im Sinne der o. g. Vorschriften anzusehen ist. Ein 
solcher Verbrauch entspricht nicht mehr dem allgemeinen Heizverhalten in der 
Bevölkerung. Es ist daher bei der Einzelfallprüfung von dem Wert der 
Nichtprüfungsgrenze auszugehen. 
 
Da die Gründe für ein solches Heizverhalten sehr individuell sind und in der 
unmittelbaren Einflusssphäre des Leistungsberechtigten liegen, obliegt es diesem 
darzulegen und glaubhaft zu machen, warum seine Aufwendungen für die Heizung 
über den Grenzwerten liegen, aber gleichwohl noch als angemessen anzusehen sein 
sollen. Vor einer Entscheidung über die Übernahme von tatsächlichen Heizkosten im 
Einzelfall ist der Leistungsberechtigte zur Darlegung der Gründe für den hohen 
Umfang seines Energieverbrauchs aufzufordern. Bleibt eine Äußerung aus, sind die 
Möglichkeiten der Amtsermittlung auszuschöpfen. 
 
 
Als Gründe dafür, einen die Nichtprüfungsgrenze überschreitenden Heizbedarf 
noch als angemessen anzusehen, sind nicht anerkennungsfähig: 
 

a) bauliche Tatbestände; 
 
- mangelhafte Wärmeisolierung des Gebäudes, 
- fehlende oder unzureichende Dämmung der Außenhülle,  der 
      Fenster , des Kellers und des Daches 
- Raumhöhen über 2,50 m 
- veraltete Heizungsanlagen 
 

Wie den Ausführungen zur Bemessung der Nichtprüfungsgrenze zu entnehmen ist, 
beruhen die in die Berechnung einbezogenen „extrem hohen“ Werte des 
Bundesheizspiegels bereits auf dem Wärmeverbrauch eines mangelhaft isolierten 
Altbaus. Dazu zählen sowohl völlig ungedämmte Gebäude als auch solche aus 
Baujahren, in denen die Raumhöhe über 2,50 m liegt. Ein aus diesen Gründen 
erhöhter Heizbedarf hat also bereits Berücksichtung gefunden. 
 
- große Anzahl von Außenwänden (Gebäudeklasse bis 2 50 qm) 
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Ausgehend von der Tatsache, dass die Rubrik der Gebäude mit einer Wohnfläche 
von bis zu 250 qm (1. Größenklasse Heizspiegel) in erster Linie freistehende Häuser 
beinhaltet und damit deren Wärmebedarf berücksichtigt, darf davon ausgegangen 
werden, dass hier regelhaft in allen 4 Himmelsrichtungen Außenwände sowie 
unmittelbar angrenzend ein unbeheiztes Dach oder ein unbeheizter Keller vorhanden 
sind. In dieser Größenklasse kommt daher obigen baulichen Tatbeständen keine 
Besonderheit zu, die eine Erhöhung der Werte rechtfertigt; diese Umstände sind 
regelhaft und in die Bildung der Werte eingeflossen. 
 
b) meteorologische Einflüsse 
 
Die Werte des Bundesheizspiegels basieren als Durchschnittsbeträge auf den 
Durchschnittswerten der Temperaturen in der jeweils abgelaufenen Heizperiode, wie 
sie in der Bundesrepublik gemessen wurden. In NRW sind keine Gebiete bekannt, in 
welchen klimatisch bedingt in der Heizperiodegeringere Temperaturen herrschen als 
im Durchschnitt der Bundesrepublik. Damit sind meteorologisch bedingt erhöhte 
Verbrauchswerte auszuschließen. 
 
c) persönliche Gründe; 
 
- Kleinkinder innerhalb der Bedarfsgemeinschaft 
 
Die durchschnittliche Heiztemperatur von Wohnräumen beträgt 21°; so dass davon 
auszugehen ist, dass die mit dem Heizspiegel erfassten Verbrauchswerte auf dieser 
Temperatur beruhen. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen aufgrund der 
Anwesenheit eines Säuglings oder Kleinkindes diese Raumtemperatur erhöht 
werden sollte/müsste. Aus den zugänglichen Unterlagen zu diesem Thema wie den 
Anforderungen an die Beheizung von Kindertagesstätten oder den Empfehlungen für 
Vorbeugemaßnahmen zum sog. plötzlichen Kindstod ergibt sich, dass auch 
Aufenthalts- und Wohnräume von Kindern dieses Alters nicht höher zu erwärmen 
sind. 
 
- zeitweilige Anwesenheit weiterer Personen in der Wohnung 
  (temporäre Bedarfsgemeinschaft, zeitweilige Haush altsgemeinschaften) 
 
Es ist nicht ersichtlich, welchen erhöhenden Einfluss eine vermehrte Anzahl von 
Bewohnern einer Wohnung auf den Energieverbrauch haben sollte. Entscheidend ist 
der Umfang der beheizten Fläche; Eine Erhöhung der Anzahl der diese Fläche 
bewohnenden Personen ist aufgrund der abgegebenen Körpertemperatur eher 
geeignet, den Energieverbrauch zu senken. 
 
 
 

. . .  
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Dagegen sind als Gründe einer Überschreitung anerkennungsfähig : 
 

a) bauliche Tatbestände 
 
- leerstehende Nachbarwohnungen 
- große Zahl von Außenwänden (ab Gebäudeklasse >250 q m) 
- wesentliche Teile der Wohnung liegen über nicht iso lierten Einfahrten 

           o. ä. (Wirkung wie Außenwand) 
 
Im Gegensatz zur 1. Größenklasse des Heizspiegels ist in der nächsten 
Größenklasse 250 – 500 qm von Mehrfamilienhäusern auszugehen, die nicht 
freistehend errichtet wurden. Außerdem ist hier schon aufgrund des Baukörpers 
davon auszugehen, dass in der Regel nur 3 Außenwände und ein unbeheiztes Dach 
oder Keller gegeben sind. Wird in einem solchen Falle dargelegt, dass hiervon 
abweichend Außenwände in alle 4 Himmelsrichtungen vorhanden sind, dann ist von 
einem erhöhten Bedarf in einem Umfang auszugehen, wie er sich aus der nächst 
niedrigeren Größenklasse ergibt. Ähnliches gilt für die Größenklassen 500 – 1.000 
qm und > 1.000 qm. Aufgrund der Größe des Gebäudes im Verhältnis zur einzelnen 
Wohnung darf angenommen werden, dass hier in nur 2 Himmelsrichtungen 
Außenwände die Regel darstellen. Sind tatsächlich in 3 oder sogar 4 
Himmelsrichtungen Außenwände im Einzelfall gegeben, ist auch hier eine Einstufung 
in die nächste oder übernächste Größenklasse vorzunehmen. Leerstehende 
Nachbarwohnungen oder der Umstand, dass wesentliche Teile der Wohnung über 
nicht isolierten Einfahrten o. ä. gelegen sind, wirken wie Außenwände in einer 
Himmelsrichtung; auch hier ist daher wie vorstehend beschrieben zu verfahren. 
 
 
b) persönliche Gründe 
 
- Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit e ines Mitglieds 
  der Bedarfsgemeinschaft 
 
Bei Nachweis des Vorliegens einer Krankheit oder Behinderung, die ein 
herabgesetztes Wärmeempfinden der betroffenen Person verursacht bzw. eine über 
das normale Maß einer Wohnungstemperatur von 21° hi nausgehende Beheizung 
erfordert, ist diesen speziellen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Bei der 
Bemessung der notwendigen Erhöhung des Wertes der Nichtprüfungsgrenze ist zu 
berücksichtigen, dass die Erhöhung der Raumtemperatur um 1° eine Erhöhung des 
Energiebedarfs um 6 % erfordert.2 

2 entnommen BINE Informationsdienst; vom BMWi gefördert 
 
 
 
 
 
 
 

. . .  
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c) sonstige individuelle Gründe 
 
Soweit bei der Anhörung des Leistungsberechtigten Gründe vorgetragen werden, die 
vor dem Hintergrund des bei der Bemessung der Nichtprüfungsgrenze bereits 
berücksichtigten Heizbedarfs zusätzlichen Energieverbrauch bedingen, ist eine 
Anhebung des Verbrauchswertes im notwendigen Umfang vorzunehmen. Ergibt die 
so vorgenommene Einzelfallprüfung, dass der tatsächliche Energieverbrauch auch 
den unter Berücksichtung der besonderen Umstände des Einzelfalles ggf. erhöhten 
Wert nach Bundesheizspiegel überschreitet, so ist der darüber hinausgehende 
Verbrauch unangemessen. 
 
5. Umsetzung des Ergebnisses der Einzelfallprüfung 
 
Der sich aus der Einzelfallprüfung ergebende angemessene Energieverbrauch pro 
qm Wohnfläche ist mit der abstrakt angemessenen beheizten Wohnfläche zu 
multiplizieren. Dies ergibt die individuell bemessene Angemessenheitsgrenze des 
Energieverbrauchs. 
Dieser angemessene Verbrauch ist mit den im Einzelfall angefallenen Heizkosten pro 
kWh des Gebäudes zu multiplizieren; das Produkt stellt die im Einzelfall 
angemessenen Heizkosten dar. Die darüber hinausgehenden tatsächlichen 
(unangemessenen) Heizkosten sind in der Regel für einen Zeitraum von sechs 
Monaten nach erfolgtem Hinweis des Leistungsberechtigten auf die 
Unangemessenheit seiner Heizkosten ebenfalls zu übernehmen  
 
 
 
Recklinghausen, den 26. 11. 2009  
 
 
 
  



14.07.2008 
Zum 09.07.2008 und ab November 2010 haben sich die Beträge für die Beihilfen 
geändert / erhöht. Das Verfahren für die Gewährung von Beihilfen hat sich aber 
nicht verändert. 

 
 
 

Einheitliches Verfahren bei der Gewährung des Mehrb edarfes bei Schwanger-
schaft sowie bei der Gewährung der damit im Zusamme nhang stehenden 

einmaligen Beihilfen (Stand Dezember 2007):  
 
 
Beihilfen bei Schwangerschaften  
 
 
Nach § 21 Abs. 2 SGB II erhalten werdende Mütter, die erwerbsfähig und 
hilfebedürftig sind nach der 12. Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarf von      
17 vom Hundert der nach § 20 maßgebenden Regelleistung. 
 
Dieser Mehrbedarf wird bei rechtzeitigem Nachweis der bestehenden 
Schwangerschaft ab der 13. Schwangerschaftswoche oder, falls der Antrag auf 
Gewährung dieses Mehrbedarfes später gestellt wird, ab dem Tag der Antragstellung 
gewährt.  
Der Tag der Antragstellung (mündliche oder schriftliche Mitteilung über die 
Schwangerschaft) ist auch maßgebend, wenn die bestehende Schwangerschaft erst 
später, z. B. durch eine ärztliche Bescheinigung oder den Mutterpass, nachgewiesen 
wird. 
 
 
Der Kreis Recklinghausen als Träger der Leistungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II 
hat in dem Hinweisschreiben vom 12.05.2005 unter anderem festgehalten, dass auf 
Antrag zur Beschaffung von Schwangerschaftsbekleidung eine Pauschale von 
150,00 Euro zu gewähren ist. 
 
 
Weiterhin sind die Säuglingserstausstattung, ein Kinderbett einschließlich einer 
Matratze und ein Kinderwagen aus Anlass der Geburt zu gewähren. Die 
Gesamtpauschale dafür wurde auf 370,00 Euro festgelegt. Eine Aufteilung dieses 
Betrages geht aus dem Schreiben vom 12.05.2005 nicht hervor. 
Dies bedeutet, dass es keine Rolle spielt, welchen Einzelbetrag die 
Bedarfsgemeinschaft für die Anschaffung des Bettes, des Kinderwagens und der 
Erstlingsausstattung einsetzt, wenn im Gesamtergebnis der Bedarf gedeckt wird. 
 
Allerdings ergeben sich unter Berücksichtigung der sonstigen Informationen zu 
einmaligen Beihilfen Richtwerte, wie sich die 370,00 Euro auf die einzelnen 
Anschaffungen verteilen sollten.  
Für ein komplettes Kinderbett einschließlich einer neuen Matratze und eines 
Kinderwagens sind insgesamt 191,00 Euro zu gewähren. 
Auf das Kinderbett entfallen etwa 97,00 Euro (komplettes Bettgestell 55,00 Euro, 
Kissen / Zudecke 26,00 Euro, Garnitur Bettwäsche 16,00 Euro) und auf den 
Kinderwagen 94,00 Euro. 



 
Zukünftig soll bei der Beihilfegewährung die nachfo lgende Regelung in allen 
Bezirksstellen Anwendung finden: 
 
 
Die Pauschale von 150,00 Euro für die Schwangerschaftsbekleidung ist auf Antrag 
ab der 13. Schwangerschaftswoche auszuzahlen. 
Liegen keine schwerwiegenden Gründe, die im Einzelfall ausführlich schriftlich 
dokumentiert werden müssen, in der Person oder Situation der Schwangeren, ist die 
Beihilfe in einer Summe zu überweisen / per Barscheck auszuzahlen falls kein Konto 
vorhanden ist und es sind auch keine Verwendungsnachweise (Kaufbelege) zu 
verlangen. 
Anhaltspunkte, ob schwerwiegende Gründe vorliegen bieten z. B. die Hinweise zu    
§ 23 Abs. 2 SGB II. 
 
 
Ab dem 7. Monat ist umgehend nach Antragstellung die Gesamtpauschale von 
370,00 Euro für die Säuglingserstausstattung einschließlich Kinderbett und 
Kinderwagen zu gewähren. 
(Diese Beihilfen werden auch nicht zurückgefordert, wenn das Kind nicht lebensfähig 
ist.) 
 
 
Weiterhin sind die Beihilfen für Schwangerschaftsbekleidung, Erstlingsausstattung, 
Kinderbett und Kinderwagen bei jeder Schwangerschaft erneut zu gewähren. Auf 
möglicherweise noch vorhandene Sachen ist grundsätzlich nicht zu verweisen. Wenn 
sich im Rahmen des Gespräches ergibt oder aus anderen Gründen bekannt ist, dass 
die Gegenstände (Kinderbett, Kinderwagen) tatsächlich noch funktionsfähig 
vorhanden sind, ist eine erneute Gewährung einzelner Beihilfen nicht erforderlich. 
Leistungen von Wohlfahrtsverbänden anlässlich der Schwangerschaft oder Geburt 
des Kindes sind nicht als Einkommen oder zur Deckung des vorgenannten Bedarfes 
anzurechnen. 
Ein vorheriger Hausbesuch zur Feststellung des Bedarfes ist damit nicht erforder-
lich. 
 
 
Sofern keine Gründe nach § 23 Abs. 2 SGB II vorliegen ist in der Regel auch auf die 
Vorlage von Kaufbelegen / Quittungen zu verzichten, da es der Leistungs-
empfängerin freigestellt ist, wie sie den Bedarf decken möchte (z. B. Flohmarkt, 
Secondhandshop). 
Selbst wenn in begründeten Einzelfällen Nachweise über die zweckentsprechende 
Verwendung, z. B. für den Kauf des Kinderbettes, gefordert werden, darf die Zahlung 
der Beihilfe für den Kinderwagen nicht von der Vorlage der Quittung für das 
Kinderbett abhängig gemacht werden. 
Gegebenenfalls ist später zu prüfen, ob einzelne oder alle Beihilfen zurückzufordern 
sind.  
 
 
 
 
 



 
Die Gewährung der Höhe und Zusammensetzung der Beihilfen ist den Antrag-
stellerinnen schriftlich mitzuteilen.  
Aus dem Bewilligungsbescheid muss zu entnehmen sein, welche Beihilfen 
(komplettes Kinderbett, Kinderwagen, Säuglingserstausstattung mit der o. g. 
Aufzählung) gewährt werden und welcher Betrag auf welchen Bereich entfällt. 
 
 
Auf die Unterhalts- bzw. Zahlungsverpflichtungen des Kindesvaters nach § 1615 l 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) soll zwar bei der persönlichen Antragstellung durch 
die Schwangere hingewiesen werden, wenn ihr der Kindesvater bekannt ist, 
allerdings sind die Anträge auf Gewährung der Beihilfen nicht mit dem Hinweis auf    
§ 1615 l BGB abzulehnen. 
Kommt der Kindesvater im Vorfeld der Geburt nicht freiwillig für die vorgenannten 
Kosten auf, die im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt stehen, sind die 
Beihilfen in vollem Umfang zu gewähren. 
Der Rückgriff auf den Kindesvater erfolgt dann nach festgestellter Vaterschaft unter 
den Vorgaben des § 33 SGB II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Erhöhung der einmaligen Beihilfen für Leistungen na ch § 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II        
 
(ab November 2010)  
 
 
Der Kreis Recklinghausen als Träger der Leistungen hat festgelegt, dass aufgrund 
gestiegener Verbraucherpreise die Beihilfebeträge für einmalige Leistungen nach 
einer aktuell vorgenommen Markterhebung zu erhöhen sind. 
 
 
 
Beihilfen anlässlich der Schwangerschaft und der Geburt:  
 
Zur Beschaffung von Schwangerschaftsbekleidung ist bei Antrag pauschal ein 
Betrag in Höhe von 225,--€ zu gewähren. 
  
Zur Säuglingserstausstattung  aus Anlass der Geburt gehören auch Kinderbett 
(einschließlich Matratze) und Kinderwagen. Als Beihilfe ist pauschal ein Betrag in 
Höhe von 420,--€ als angemessen zu unterstellen. 
 
 
 
Aufteilung der 420,00 Euro, wenn nur einzelne Gegen stände zu gewähren 
sind: 
 
Kinderbett:                124,00 Euro 
(komplettes Bettgestell 27,00 Euro 
Matratze 22,00 Euro 
Kissen / Zudecke 27,00 Euro 
Garnitur Bettwäsche 48,00 Euro) 
 
 
kompletter Kinderwagen:             126,00 Euro 
 
 
Säuglingserstausstattung:             170,00 Euro 
 
Bekleidung / Wäsche 
Ausgehgarnitur, Kindersocken, Strampler, Body u. a.            102,00 Euro 
 
Pflege- und Hygieneartikel 
Wickelauflage / Gummiunterlage, Badetuch, Kinderbadewanne, 
Badethermometer, Babynagelschere, Bürste, Waschlappen, 
Babypflegesetz, Latz, Milchflasche               68,00 Euro 
 
 
 
 
 


